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B16 Regensburg - Roding

AS Gonnersdorf - GVS Strohberg

Bau-km 0+000 bis Bau-km 3+897

Baudirektor Alexander Bonfig
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4 Ortsbereich Wenzenbach
(Bau-km 1+505 bis 3+897 Nord)

B: Verlust von Lebensräumen durch Versiegelung, Überbauung und/oder zeitlich vorübergehende Inanspruchnahme
- Grünflächen und Gehölzbeständen junger bis mittlerer Ausprägung entlang von Verkehrsflächen (2.426 m²)
- Intensivgrünland, genutzt (583 m²)
- artenarmen Säumen und Staudenfluren (125 m²)
- Industrie- und Gewerbegebieten (inkl. typischer Freiräume) (70 m²)
- Einzelbäumen / Baumreihen / Baumgruppen mit überwiegend einheimischen, standortgerechten Arten, mittlere
Ausprägung (17 m²)
- intensiv bewirtschafteten Äckern (10 m²)

H: Verlust potenzieller Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vögeln und Fledermäusen
Bo:Versiegelung anthropogener Böden auf Verkehrsnebenflächen

W: -

K: -

L: Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Beseitigung landschaftsbildprägender Gehölze, insbesondere auch von
Straßenbegleitgehölzen
technische Überprägung des südlichen Ortsrandes von Wenzenbach infolge der Anlage einer Lärmschutzwand

B H Bo W K L

5 Landwirtschaftliche Flur südlich von Wenzenbach
(Bau-km 1+830 bis 3+897 Süd)

B: Verlust von Lebensräumen durch Versiegelung, Überbauung, zeitlich vorübergehende Inanspruchnahme und/oder
betriebsbedingte Wirkungen von
- Grünflächen und Gehölzbeständen junger bis mittlerer Ausprägung entlang von Verkehrsflächen (11.166 m²)
- intensiv bewirtschafteten Äckern (6.636 m²)
- Einzelbäumen / Baumreihen / Baumgruppen mit überwiegend einheimischen, standortgerechten Arten, mittlere
Ausprägung (1.905 m²)
- mäßig artenreichen seggen- oder binsenreichen Feucht- und Nasswiesen, extensiv genutzt (686 m²)
- Sumpfgebüschen mit überwiegend einheimischen, standortgerechten Arten (506 m²)
- Sumpfwäldern, mittlere Ausprägung (473 m²)
- mäßig artenreichen Säumen und Staudenfluren frischer bis mäßig trockener Standorte (210 m²)
- standortgerechten Quellrinnen-, Bach- und Flussauenwäldern, mittlere Ausprägung (204 m²)
- Privatgärten und Kleingartenanlagen, strukturreich (203 m²)
- sonstigen standortgerechten gewässerbegleitenden Wäldern, mittlere Ausprägung (167 m²)
- Intensivgrünland, genutzt (166 m²)
- Gebüschen / Hecken stickstoffreicher, ruderaler Standorte mit überwiegend einheimischen, standortgerechten Arten
(131 m²)
- natürlich entstandenen Fließgewässern, stark verändert (110 m²)
- eutrophen Stillgewässern, bedingt naturnah (68 m²)
- Rad-/Fußwegen und Wirtschaftswegen, unbefestigt, bewachsen (Grünwege) (67 m²)
- natürlich entstandenen Fließgewässern, mäßig verändert (28 m²)
- mesophilen Gebüschen / Hecken mit überwiegend einheimischen, standortgerechten Arten (23 m²)
- natürlich entstandenen Fließgewässern, deutlich verändert (21 m²)
- land- und forstwirtschaftlichen Lagerflächen im Siedlungsbereich (10 m²)
- mäßig artenreichen Säumen und Staudenfluren feuchter bis nasser Standorte (9 m²)

H: Verlust potenzieller Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vögeln und Fledermäusen
Zunahme der Zerschneidung kleiner Fließgewässer durch Verbreiterung von Brücken und Verlängerung von Durchlässen

Bo:Versiegelung und Überbauung naturnaher Böden

W: Risiko des Schadstoffeintrags in Fließgewässer und Grundwasser während der Bauzeit

K: -

L: Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Beseitigung landschaftsbildprägender Gehölze, insbesondere auch von
Straßenbegleitgehölzen

B H Bo W K L
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